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Der erste Satz der zitierten Vorschrift

ist seit langem Bestandteil der Be-

rufsordnungen der einzelnen Ärzte-

kammern. Der zweite Satz ist erst

durch den Beschluß des 100. Deut-

schen Ärztetages in Eisenach im Jah-

re 1997 in die Musterberufsordnung

aufgenommen worden.

Während Satz 1 eine allgemeine

Regel enthält, behandelt Satz 2 den

Sonderfall eines angestellten Arztes,

der für den liquidationsberechtigten

Arzt abrechnungsfähige Leistungen

erbringt.

Im ersten Fall bestimmt der liqui-

dationsberechtigte Arzt, welche an-

gemessene Vergütung dem heran-

gezogenen Arzt gewährt wird. Im

zweiten Fall hat der liquidationsbe-

rechtigte Arzt keinen Ermessens-

spielraum hinsichtlich der Festle-

gung einer angemessenen Vergü-

tung; er muß vielmehr den „Ertrag“

abführen. Dies bedeutet eine stan-

desrechtlich ganz erhebliche Ver-

pflichtung, die allerdings nur dann zu

erfüllen ist, wenn der angestellte

Arzt abrechnungsfähige Leistungen

erbracht hat. Derartige Situationen

sind selten. Denn sie widersprechen

dem Grundsatz der persönlichen

Leistungserbringung durch den

liquidationsberechtigten Arzt. Nur

der liquidationsberechtigte Arzt darf

abrechnungsfähige Leistungen er-

bringen, wenn er dem Gebot der per-

sönlichen Leistung genügen will.

Dieses Gebot gilt sowohl nach der

GOÄ als auch bei der Behandlung

von Kassenpatienten.

Die Fälle des Satzes 2 engen sich

somit auf die Konstellation ein, daß

B  Standesrecht

I. Die Regelung der 
Musterberufsordnung

§ 29 Abs. 3 der Musterberufsordnung

hat folgenden Wortlaut:

„1Ärzte, die andere Ärzte zu

ärztlichen Verrichtungen bei

Patienten heranziehen, denen

gegenüber nur sie einen Liqui-

dationsanspruch haben, sind

verpflichtet, diesen Ärzten eine

angemessene Vergütung zu ge-

währen. 2Erbringen angestellte

Ärzte für einen liquidations-

berechtigten Arzt abrechnungs-

fähige Leistungen, so ist der Er-

trag aus diesen Leistungen in

geeigneter Form an die beteilig-

ten Mitarbeiter abzuführen.“

Die Mitarbeiterbeteiligung 
nach Standesrecht
Rechtsanwalt Dr. M. Andreas, Karlsruhe

Nur in fünf Bundesländern ist die Mitarbeiterbeteiligung im Krankenhaus

gesetzlich geregelt. Es handelt sich um die Bundesländer Baden-Württemberg,

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen. In allen

anderen Ländern gilt ausschließlich das Satzungsrecht der jeweiligen Ärzte-

kammer in Form der Berufsordnung. Die einzelnen Ärztekammern haben die

Regelung in § 29 Abs. 3 der Musterberufsordnung übernommen. Die Ärzte-

kammer Niedersachsen hat nunmehr die überall geltende Regelung hinsicht-

lich der Mitarbeiterbeteiligung um 3 Sätze ergänzt. Dies ist Anlaß für die nach-

folgende Darstellung der standesrechtlichen Mitarbeiterbeteiligung unter

rechtlich kritischer Würdigung des neuen, zusätzlichen niedersächsischen

Satzungsrechtes. Dabei kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daß die Neu-

regelung rechtswidrig und deshalb auch als Standesrecht nicht bindend ist.

Er empfiehlt den betroffenen Chefärzten, ein abstraktes Normenkontroll-

verfahren bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg

anzustrengen.
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der liquidationsberechtigte Arzt

durch einen angestellten Kollegen

vertreten wird. Hierbei kommt jede

Vertretung in Betracht, insbesondere

diejenige durch den ständigen ärztli-

chen Vertreter bei der Erbringung

von ärztlichen Wahlleistungen. Eben-

so wird von dieser Bestimmung der

nach § 32 b Ärzte-ZV angestellte Arzt

in der Vertragsarzt-Praxis erfaßt.

Nur wenn derartige Vertretungs-

fälle vorliegen, fordert die Muster-

Berufsordnung die Abführung des

gesamten Ertrages aus den abrech-

nungsfähigen Leistungen. Für solche

Konstellationen ist deshalb bedeut-

sam, was mit dem „Ertrag“ im Sinne

des § 29 Abs. 3 Satz 2 der Muster-

berufsordnung gemeint ist.

Im normalen Sprachgebrauch be-

zeichnet man mit Ertrag den finan-

ziellen Nutzen, der erzielt werden

konnte (Wahrig, Wörterbuch der

deutschen Sprache, Stichwort „Er-

trag“). Im vorliegenden Fall kann mit

der Verpflichtung, den Ertrag abzu-

führen, nicht die Gewinnabführung

gemeint sein. Denn dies hätte bei-

spielsweise beim angestellten Arzt in

der Vertragsarztpraxis zur Folge, daß

der Inhaber der Praxis den gesamten

Gewinn, den der angestellte Arzt er-

wirtschaftet hat, an diesen abführen

müßte. Dies widerspräche allgemei-

nen arbeitsrechtlichen Grundsätzen,

wonach der Angestellte nicht den

vollen Gewinn erhält, sondern am

Gewinn in Form einer fest vereinbar-

ten Vergütung oder einer variablen

Vergütungszahlung beteiligt wird.

Der Betriebsinhaber muß einen fi-

nanziellen Ausgleich dafür erhalten,

daß er für seine freiberufliche Tätig-

keit Investitionen in finanzieller und

persönlicher Hinsicht geleistet hat,

den der Angestellte gerade nicht auf-

gebracht hat.

Unter diesem Gesichtspunkt kann

die Satzungsnorm des § 29 Abs. 3

Satz 2 der Musterberufsordnung im

Einklang mit höherrangigen arbeits-

und wirtschaftsrechtlichen Grund-

sätzen nur so interpretiert werden,
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daß der liquidationsberechtigte Arzt

den Gewinn um denjenigen Betrag

vermindern darf, der ihm für seine

Aufwendungen und die Übernahme

des wirtschaftlichen Betriebsrisikos

zusteht. Nur dies kann der Ertrag

im Sinne des § 29 Abs. 3 Satz 2 der

Musterberufsordnung sein. Davon

geht auch die Zusatzregelung in § 29

Abs. 3  Satz 5 der Berufsordnung der

Ärztekammer Niedersachsen aus,

wenn  sie die Beteiligungsquote mit

mindestens 50 % des Gewinns be-

mißt (s. unten Nr. II). Daraus folgt,

daß ein Teil des Gewinns dem liqui-

dationsberechtigten Arzt verbleibt.

Jegliche weitergehende Verpflich-

tung wäre auch verfassungswidrig

und würde in das nach Artikel 14

Abs. 1 GG garantierte Eigentums-

recht des liquidationsberechtigten

Arztes an seinen Erlösen eingreifen.

Dieser Schutz kommt auch den freien

Berufen zugute (Jarass, Pieroth, Art.

14 GG Rdnr. 8). Außerdem muß auf

seiten des liquidationsberechtigten

Arztes die Berufsfreiheit des Art. 12

Abs. 1 GG gewahrt bleiben. Zur

grundgesetzlich geschützten Aus-

übung des Berufes gehört die Mög-

lichkeit der Gewinnerzielung (Jarass/

Pieroth, Art. 12 GG, Rdnr. 4). Damit

wäre es unvereinbar, wenn der liqui-

dationsberechtigte Arzt seinen ge-

samten Gewinn an den angestellten

Arzt abführen müßte und selbst nur

ein kostendeckendes Entgelt übrig-

behielte.

Weiterhin umfaßt die in Art. 2

Abs. 1 GG garantierte allgemeine

Handlungsfreiheit einen angemesse-

nen Spielraum zur Entfaltung der

Unternehmerinitiative. Preisfestle-

gungen, wie sie in § 29 Abs. 3 Satz 2

der Muster-Berufsordnung enthalten

sind, sind nur zulässig, soweit sie aus

Gründen des Gemeinwohls geeignet,

erforderlich und verhältnismäßig

sind (s. Jarass/Pieroth, Art. 2 GG

Rdnr. 21). Auch daraus folgt, daß der

Begriff des Ertrages im Sinne der

Berufsordnung so ausgelegt werden

muß, daß dem liquidationsberechtig-

ten Arzt mehr als nur die Kosten-

deckung bleibt.

II. Die zusätzlichen Regelungen der
Ärztekammer Niedersachsen

Im Niedersächsischen Ärzteblatt 3/99

hat der Präsident der Ärztekammer

Niedersachsen auf Seite 43 folgende

Ergänzung des § 29 Abs. 3 der Berufs-

ordnung um die Sätze 3 bis 5 be-

kanntgemacht:

„3Die Beteiligung erfolgt nach

vertraglicher Abmachung oder

in Form einer Poolordnung. 4Be-

messungsgrundlage für die Mit-

arbeiterbeteiligung ist der Li-

quidationserlös vermindert um

gesetzliche und vertragliche Ab-

züge. 5Die Beteiligung beträgt

mindestens 20 % und minde-

stens 50 %, wenn die liquida-

tionsfähigen Leistungen vom

Mitarbeiter auf Dauer überwie-

gend selbst erbracht werden.“

1. Höhe der Mitarbeiterbeteiligung

Die Sätze 4 und 5 des Niedersäch-

sischen Satzungsrechts sollen die

Sätze 1 und 2, die mit der Muster-

berufsordnung übereinstimmen, hin-

sichtlich der Höhe der Mitarbeiter-

Der Chefarzt ist deshalb nicht

verpflichtet, den gesamten

Gewinn aus den Tätigkeiten

des Vertreters an  diesen abzu-

führen. Vielmehr ist zu berück-

sichtigen, mit welchem persön-

lichen Einsatz der Chefarzt die

liquidationsberechtigte Tätig-

keit aufgebaut hat und unter-

hält und wie er dazu beigetragen

hat, daß aufgrund seiner Tätig-

keit, welcher der medizinischen

Leistungen in der Abteilung das

Gepräge gibt, der Vertreter ein-

gesetzt werden konnte.
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land-Pfalz beträgt die Mindestquote

5 %, in Hessen und Sachsen 10 %,

Mecklenburg-Vorpommern schreibt

überhaupt keinen Prozentsatz vor.

Einzig und allein Baden-Württem-

berg kennt eine Mindestquote von

20 %, vorab ist jedoch ein Freibetrag

von 40.000 DM, der völlig abgabefrei

ist, zu berücksichtigen. Somit stellt

sich heraus, daß die 20%-Mindestre-

gelung in Niedersachsen auf völlig

falscher Tatsachengrundlage be-

schlossen wurde und weit über dem

liegt, was der Gesetzgeber in anderen

Bundesländern für angemessen er-

achtet hat. Damit verstößt die 20 %-

Mindestregelung nicht nur gegen

den verfassungsmäßigen Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz, sondern be-

deutet auch einen Verstoß gegen die

Grundrechte des Chefarztes, die

durch die Artikel 14 (Eigentums-

garantie), 12 (Berufsfreiheit) und 2

GG (Allgemeine Handlungsfreiheit)

geschützt sind. Schließlich ist zu

berücksichtigen, daß es Verrichtun-

gen gibt, die der hinzugezogene Arzt

im Rahmen seiner Weiterbildung zu

eigenen Ausbildungszwecken er-

bringt und den liquidationsberech-

tigten Arzt mehr Kraft und Aufwand

kosten, als wenn er die Leistungen

selbst erbrächte. In derartigen Fäl-

len eine Mitarbeiterbeteiligung von

mindestens 20 % vorzuschreiben, ist

durch nichts gerechtfertigt.

Die andere Mindestquote von 50 %,

die dann gezahlt werden soll, wenn

die liquidationsfähigen Leistungen

vom Mitarbeiter auf Dauer überwie-

gend selbst erbracht werden, ist

ebenfalls problematisch. Werden die

Leistungen ausschließlich vom Ver-

treter erbracht, so können 50 % des

um gesetzliche und vertragliche Ab-

züge verminderten Liquidationserlö-

ses dem nach Satz 2 abzuführenden

Ertrag entsprechen. Dies braucht je-

doch nicht mehr der Fall zu sein,

wenn nach der Formulierung des

Satzes 5 der Mitarbeiter die liquida-

tionsfähigen Leistungen nur „über-

wiegend“ selbst erbracht hat. Dann

ist er nicht als Vertreter tätig gewor-

den, sondern hat an den Leistungen

schwerpunktmäßig mitgewirkt. Dies

rechtfertigt keineswegs in jedem Fall

eine Mitarbeiterbeteiligung von min-

destens 50 %, weil nach den obigen

Ausführungen zu Gunsten des liqui-

dationsberechtigten Arztes berück-

sichtigt werden muß, daß dieser

Inhaber der freiberuflichen liquida-

tionsberechtigten Tätigkeit ist.

Es ist somit festzustellen, daß es

ohne weiteres Fallgestaltungen gibt,

in welchen die in Satz 5 festgelegten

Mindest-Abführungsquoten unver-

hältnismäßig hoch sind, den Chefarzt

übermäßig treffen und dessen Grund-

rechte aus Artikeln 14, 12 und 2 GG

verletzen, so daß die Satzungsnorm

in Satz 5 gegen höherrangiges Bun-

desrecht verstößt.

Besonders gravierend ist der Ein-

griff durch das Satzungsrecht, weil es

mit der Festlegung von Mindestquo-

ten ohne Rücksicht auf den beste-

henden Besitzstand und die bisher

gewachsenen Vergütungsstrukturen

in einer Krankenhausabteilung dem

Chefarzt mit sofortiger Wirkung un-

ter Umständen erhebliche finanziel-

le Mehrbelastungen auferlegt. Dies

ist eine enteignungsgleiche Maßnah-

me, die gegen Art. 14 Abs. 1 GG ver-

stößt und deshalb nichtig ist.

Darüber hinaus fehlt der neuen

niedersächsischen Satzungsregelung

in den Sätzen 4 und 5 die Ermächti-

gungsgrundlage. Nach § 33 Abs. 2

Nr. 1 des Niedersächsischen Heil-

berufe-Kammergesetzes kann die

Berufsordnung weitere Regelungen

über Berufspflichten treffen, und

zwar für „die Einhaltung der Schwei-

gepflicht und der sonstigen für die

Berufsausübung geltenden Rechts-

vorschriften“. Entsprechend dem

Sinn dieser Regelung sind mit den

sonstigen für die Berufsausübung

geltenden Rechtsvorschriften nur

solche gemeint, die patientenbezo-

gene Rechte - wie die Einhaltung der

Schweigepflicht - regeln. Patienten-

bezogene Rechte sind bei der Rege-
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beteiligung konkretisieren. Es soll

also gesagt werden, was eine ange-

messene Vergütung im Sinne des

Satzes 1 und was der Ertrag im Sinne

des Satzes 2 ist.

In diesem Zusammenhang bringt

Satz 4 einen neuen Begriff ins Spiel.

Er spricht vom Liquidationserlös, der

um gesetzliche und vertragliche Ab-

züge vermindert werden soll. Dabei

geht es nur um den Liquidationserlös

für diejenigen Leistungen, bei denen

der ärztliche Kollege mitgewirkt hat.

Als Erlös ist in diesem Falle das vom

Patienten gezahlte Honorar zu ver-

stehen, welches um gesetzliche und

vertragliche Abzüge gemindert wer-

den soll. Mit gesetzlichen Abzügen

sind beispielsweise die Kostenerstat-

tung nach der Bundespflegesatz-

verordnung oder im Rahmen der

Ermächtigungsambulanz die Verwal-

tungskosten nach § 120 Abs. 1 Satz 3

SGB V zu verstehen.

Was mit vertraglichen Abzügen

gemeint ist, wird nicht präzisiert. Es

kommen somit nicht nur Verträge des

Chefarztes mit dem Krankenhausträ-

ger, sondern auch jegliche Verträge

mit Dritten in Betracht, beispielswei-

se bezüglich der Aufwendungen an

die privatärztliche Verrechnungsstel-

le für die Erstellung und den Einzug

der Honorarrechnungen. Im übrigen

darf die Verwendung des Begriffs

„vertraglich“ nicht dahin mißverstan-

den werden, daß ein schriftlicher Ver-

trag vorliegen müßte.Vielmehr kann

ein Vertrag auch durch schlüssige

Handlung zustande kommen (Palandt/

Heinrichs, § 145 BGB, Rdnr. 1).

Von der so ermittelten Bemes-

sungsgrundlage soll der liquidations-

berechtigte Arzt mindestens 20 %

abführen. Diese Festlegung auf min-

destens 20 % beruht dem Vernehmen

nach darauf, daß die Kammerver-

sammlung davon ausging, in den fünf

Landeskrankenhausgesetzen, die ei-

ne Mitarbeiterbeteiligung vorschrei-

ben, werde eine Mindestquote von

20 % bestimmt. Diese Annahme ist

jedoch völlig falsch. Denn in Rhein-
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lung der Mitarbeiterbeteiligung je-

doch nicht betroffen. Sie befaßt sich

nur mit dem Verhältnis unter den

Ärzten. Deshalb könnte allenfalls die

Ermächtigung in § 33 Abs. 2 Nr. 10

Heilberufe-Kammergesetz einschlä-

gig sein. Danach kann „das beruf-

liche Verhalten gegenüber anderen

Berufsangehörigen“ geregelt wer-

den. Dabei geht es um die kollegiale

Zusammenarbeit, wie auch die Über-

schrift zu § 29 der Berufsordnung

lautet.

Mit den neuen Sätzen 4 und 5 geht

die Berufsordnung jedoch weit über

das zu regelnde kollegiale berufliche

Verhalten hinaus, indem finanzielle

Abführungsquoten mit Mindestsät-

zen normiert werden. Die Formulie-

rung in Satz 1, die in Übereinstim-

mung mit der Musterberufsordnung

eine angemessene Vergütung vor-

schreibt, hält sich völlig im Rahmen

anerkannter Rechtsgrundsätze und

schließt willkürliche Fehlentschei-

dungen aus. Auch die Bestimmung,

im Vertretungsfalle den Ertrag abzu-

führen, läßt sich unter Berücksich-

tigung der oben dargestellten verfas-

sungskonformen Auslegung noch mit

der Ermächtigungsgrundlage in Ein-

klang bringen. Die Einführung von

Mindestquoten, die nicht am Einzel-

fall orientiert sind und auch noch auf

der Verkennung von Mindestregelun-

gen in den Poolgesetzen anderer Län-

der beruht, überschreitet jedoch den

Ermächtigungsumfang deutlich. Im

sogenannten Facharztbeschluß vom

9.5.1972 (NJW 1972, 1504 = ArztR

1972, 118) hat das Bundesverfas-

sungsgericht zur Satzungsgewalt der

Ärztekammern ausgesprochen, daß

das zulässige Maß des Eingriffs in

den Grundrechtsbereich um so deut-

licher in der gesetzlichen Ermächti-

gung bestimmt werden muß, je emp-

findlicher die freie berufliche Betäti-

gung beeinträchtigt wird.

Der Gesetzgeber hat in keiner Weise

daran gedacht, daß die Ärztekammer

Niedersachsen als erste im Bundes-

gebiet Mindestquoten für die Mit-

arbeiterbeteiligung festschreiben

würde. Daß gerade der  niedersäch-

sische Gesetzgeber keine Festlegung

wünscht, zeigt sich schon daran, daß

er - anders als fünf andere Bundes-

länder - in sein Krankenhausgesetz

keine Poolregelung aufgenommen

hat.

2. Form der Mitarbeiterbeteiligung

Satz 3 des neuen niedersächsischen

Standesrechts schreibt auch vor, daß

die Mitarbeiterbeteiligung entweder

nach vertraglicher Abmachung oder

in Form einer Poolordnung erfolgt.

Dabei bleibt unklar, zwischen wem

etwaige Verträge geschlossen werden

sollen und wie die Poolordnung zu-

stande kommt. Jedenfalls enthält die

standesrechtliche Bestimmung die

Anweisung, zivilrechtlich bindende

Pflichten zu statuieren. Damit hat

die Satzungsversammlung ihre Kom-

petenzen eindeutig überschritten, so

daß die in die Berufsordnung auf-

genommene Handlungsanweisung

rechtswidrig ist. Dies ergibt sich aus

folgendem:

Gerade das für Niedersachsen zu-

ständige Oberlandesgericht Celle

hat mit Urteil vom 21.6.1995 (ArztR

1997, 212, 213) unter Berufung auf

die Rechtsprechung des Bundes-

arbeitsgerichts entschieden, daß die

in der Berufsordnung der Ärztekam-

mer Niedersachsen verankerte be-

rufsrechtliche Pflicht der Chefärzte

zur Gewährung einer angemessenen

Vergütung an Ärzte, die sie zu ärzt-

lichen Verrichtungen im Rahmen

ihres Liquidationsrechts heranzie-

hen, keinen vor den Zivilgerichten

einklagbaren Anspruch begründen,
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zumal über die Art der Beteiligung

unterschiedliche Vereinbarungen

denkbar wären. Der Bundesgerichts-

hof hatte bereits mit Urteil vom

12.3.1987 (ArztR 1988, 69, 70) ausge-

sprochen, daß den Ärztekammern

aufgrund der ihnen verliehenen

Satzungsgewalt keine Kompetenz

zur Begründung zivilrechtlicher An-

sprüche zukommt. Das Bundesar-

beitsgericht hat diese Rechtspre-

chung im Beschluß vom 16.6.1998

(ArztR 1999, 60, 63/64) bekräftigt.

Es hat deutlich erklärt, daß die stan-

desrechtlichen Regelungen der Mit-

arbeiterbeteiligung keine durchsetz-

baren Zahlungsansprüche begrün-

den und daß sie dies mangels einer

gesetzlichen Ermächtigung auch

nicht könnten, weil die Ermächti-

gungsgrundlagen der Kammergeset-

ze bzw. Heilberufsgesetze keine der-

artigen Vergütungspflichten umfas-

sen. Damit ist auch die Neuregelung

in Satz 3 der Berufsordnung ohne ge-

setzliche Ermächtigungsgrundlage

ergangen und deshalb unwirksam.

In diesem Zusammenhang sei er-

wähnt, daß die Kammerversamm-

lung der Ärztekammer Nordrhein

eine Kommission zur Beilegung von

Streitigkeiten zwischen liquidations-

berechtigten und nicht liquidations-

berechtigten Ärztinnen und Ärzten

geschaffen hat (Rheinisches Ärzte-

blatt 1/99, 58). Diese Schlichtungs-

ordnung will in rechtmäßiger Be-

schränkung allein auf das Standes-

recht im Einverständnis beider Par-

teien einen Interessenausgleich

herbeiführen. Gemäß § 6 der Verfah-

rensordnung wird die Kommission

nicht tätig, wenn zivil- oder arbeits-

gerichtliche Verfahren anhängig sind

oder ein berufsaufsichtsrechtliches

Verfahren durchgeführt wird. Glei-

ches gilt, wenn diese Verfahren

nachträglich anhängig gemacht wer-

den. Dadurch wird die Nachrangig-

keit des Standesrechts deutlich. Kei-

nesfalls ist das Standesrecht in der

Lage, zivilrechtliche Verpflichtungen

zu begründen.

Der vorliegende enteignungsglei-

che Eingriff in bestehende Einkom-

mensverhältnisse des Chefarztes ist

nicht im mindesten von der Er-

mächtigung von § 33 Abs. 2 Nr. 10

Heilberufe-Kammergesetz gedeckt.
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Nr. 9 Arbeitsgerichtsgesetz das Ar-

beitsgericht zuständig, weil es um

eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit

aus gemeinsamer Arbeit geht. In die-

sem Sinne hat der Bundesgerichtshof

bereits bezüglich des Streits zwi-

schen Chefärzten über die Teilung

des Röntgenhonorars entschieden

(ArztR 1998, 104).

Sollte die Ärztekammer einen

Chefarzt im Wege des Verwaltungs-

aktes zur Beachtung der - nichtigen -

Berufsordnung auffordern, gar ein

Disziplinarverfahren oder ein Be-

rufsgerichtsverfahren zu Lasten ei-

nes Chefarztes abgeschlossen sein, so

ist gegen derartige Maßnahmen die

Klage vor dem Verwaltungsgericht

zulässig.

§ 7 des Niedersächsischen Verwal-

tungsgerichtsgesetzes läßt ein derar-

tiges Verfahren ausdrücklich zu. Der

Antrag muß allerdings gemäß § 47

Abs. 2 VwGO innerhalb von zwei Jah-

ren ab Bekanntgabe der Neurege-

lung beim Oberverwaltungsgericht

gestellt worden sein (Kopp/Schenke,

§ 47 VwGO, Randnummer 64).

Der Ärztekammer Niedersachsen

ist dringend zu raten, die rechtswid-

rige Neuregelung aufzuheben. Ande-

ren Ärztekammern ist dringend da-

von abzuraten, ähnliche Regelungen

zu schaffen. Im übrigen würde die

hinter der Neuregelung stehende

Tendenz letztlich nur dazu führen,

daß die Chefärzte eine Beteiligungs-

vergütung dem eigenen Liquidati-

onsrecht vorziehen. Denn bei einer

Beteiligungsvergütung laufen hin-

sichtlich der Mitarbeiterbeteiligung

sowohl die standesrechtlichen Vor-

schriften als auch die Landeskran-

kenhausgesetze leer. Dies kann je-

doch weder im wohlverstandenen In-

teresse der Chefärzte noch in demje-

nigen der nachgeordneten Ärzte

liegen. Nutznießer wären allenfalls

die Krankenhausträger, die über die

Deutsche Krankenhausgesellschaft

die Beteiligungsvergütung favorisie-

ren, und der Fiskus, weil die Beteili-

gungsvergütung steuerrechtliche

Nachteile haben kann.

ArztR

TITELTHEMA

3. Ergebnis

Die Neuregelung der niedersächsi-

schen Berufsordnung, wonach die

Mitarbeiterbeteiligung aufgrund

vertraglicher Abmachung oder in

Form einer Poolordnung erfolgen

muß, ist mangels gesetzlicher Er-

mächtigung nichtig. Insbesondere

die Verpflichtung, eine Poolordnung

zu erlassen, könnte weitreichende

Konsequenzen haben, bis hin zur

Mitbestimmung des Betriebsrates

bei der Verteilung des Pools (siehe

Bundesarbeitsgericht,ArztR 1999, 60

mit Anmerkung Löwisch).

Die in der Neuregelung vorgesehe-

nen Mindest-Beteiligungsquoten

sind ebenfalls rechtswidrig und un-

verbindlich. Sie sind nicht einmal als

Standesrecht zu beachten, weil sie

gegen höherrangiges Recht ver-

stoßen und keine Ermächtigungs-

grundlage haben.

Sollte ein Chefarzt unter Hinweis

auf die Neufassung der Berufsord-

nung von seinen nachgeordneten

Ärzten aufgefordert werden, eine

vertragliche Abmachung zu schlie-

ßen, eine Poolordnung anzuerkennen

oder eine Mindestbeteiligung auszu-

zahlen, kann nur empfohlen werden,

dieses Verlangen unter Hinweis auf

die oben dargestellte Rechtslage

abzulehnen. Bei einem etwaigen

Rechtsstreit wäre gemäß § 2 Abs. 1

Um es gar nicht erst zu derartigen

öffentlich-rechtlichen Maßnah-

men kommen zu lassen, sollten

alle Chefärzte, die sich von der

Neuregelung in der Berufsord-

nung belastet fühlen und deshalb

zur Wehr setzen möchten, ein ab-

straktes Normenkontrollverfah-

ren über die Gültigkeit des neuen

Berufsrechts beim Niedersächsi-

schen Oberverwaltungsgericht in

Lüneburg beantragen.
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